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Änderung der Bibliotheksgebührenordnung der Universität Konstanz 
 
vom 27. Juli 2007 
 
Auf Grund von § 2 Abs. 1 und 2 Satz 1 iVm § 19 des Landeshochschulgebühren-
gesetzes (LHGebG) vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1, 56), geändert am 19. Dezember 
2005 (GBl. S. 794), iVm § 28 Abs. 1 Satz 3 und § 19 Abs. 1 Nr. 10 des Landeshoch-
schulgesetzes (LHG) in der Fassung vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1), geändert am 
19. Dezember 2005 (GBl. S. 798), hat der Senat der Universität Konstanz am 18. Juli 
2007 die nachfolgende Änderung der Bibliotheksgebührenordnung der Universität 
Konstanz in der Fassung vom 19. Dezember 2006 (Amtl. Bekm. 65/2006) beschlos-
sen. 
 
Der Rektor der Universität Konstanz hat der Änderung gem. § 2 Abs. 2 Satz 2 
LHGebG am 27. Juli 2007 zugestimmt.  
 
 

Artikel 1 
Die Bibliotheksgebührenordnung der Universität Konstanz vom 19. Dezember 2006 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 (Allgemeine Benutzungsgebühren) erhalten die Absätze 2 und 3 folgende 
Fassung:  

„(2) Externe Benutzerinnen und Benutzer können wählen zwischen 
1. einer Jahresgebühr in Höhe von 30,00 Euro, 

2. einer Gebühr für einen Monat in Höhe von 10,00 Euro oder 
3. einer Einzelausleihgebühr in Höhe von 3,00 Euro pro ausgeliehener Einheit. 

(3) Von der Gebührenpflicht befreit sind: 

1. alle in Ausbildung befindlichen Personen, z. B. Schülerinnen und Schüler, 
Studierende anderer Hochschulen, 

2. Empfänger von Arbeitslosengeld I und II bzw. Sozialhilfe und vergleichbaren 
Sozialleistungen, 

3. Mitglieder im Verein der Ehemaligen der Universität Konstanz (VEUK), sowie 
sonstige Personen, die in einem besonderen Näheverhältnis zur Universität 
stehen oder bei denen die Universität zur Einräumung von Gebührenfreiheit 
verpflichtet ist (z. B. Gastdozenten, Research Fellows, Mitglieder der Internati-
onalen Bodenseehochschule, ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)“ 

 
2. § 8 erhält folgende Fassung: 

„§ 8 (Schließfächer, Bücherwagen) 
Soweit die Bibliothek innerhalb ihrer Räumlichkeiten Schließfächer oder Bücherwa-
gen zur Verfügung stellt, erhebt sie dafür eine Gebühr von 10,00 Euro für den Zeit-
raum von sechs Monaten. Bei Verlust der Schlüssel wird eine zusätzliche Gebühr 
von 20,00 Euro erhoben.“ 
 



 

 

Artikel 2 
Diese Änderungen treten am 01. August 2007 in Kraft. 

 
 
Konstanz, 27. Juli 2007  
 

 
 
 
Prof. Dr. Dr. Gerhart von Graevenitz 
- Rektor –  
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